
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 Oö. BauO 1994
 Oö. BauO 1994 - Oö. Bauordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

file:///


1. (1)Die Bauplatzbewilligung ist bei der Baubehörde schriftlich zu beantragen. Der Antrag hat zu enthalten:

1. 1.den Namen und die Anschrift des Antragstellers;

2. 2.den Namen und die Anschrift des Eigentümers der betroffenen Grundstücke;

3. 3.die Grundstücksnummern und Einlagezahlen der betroffenen Grundstücke sowie die Katastralgemeinden,

in denen diese Grundstücke liegen;

4. 4.die vorgesehenen Veränderungen;

5. 5.Angaben über die beabsichtigte Verbindung des Bauplatzes mit dem öffentlichen Straßennetz (§ 6 Abs. 3

und 4), über die beabsichtigte Art der Energieversorgung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

sowie über die dem Antragsteller bekannten Bodenverhältnisse.

(Anm: LGBl.Nr. 70/1998)

2. (2)Dem Antrag auf Bauplatzbewilligung ohne gleichzeitige Änderung der Grenzen von Grundstücken sind

anzuschließen:

1. 1.- soweit vorhanden - ein nach dem Forstgesetz 1975 oder den Richtlinien der Bundeswasserbauverwaltung

erstellter Plan, der für den betreffenden Bereich die Gefahrenzonen darstellt;

2. 2.die Zustimmung des Grundeigentümers (der Miteigentümer), wenn der Antragsteller nicht

Alleineigentümer ist;

3. 3.im Fall von Baubeständen oder Leitungen ein Plan, in dem die auf den Grundstücken vorhandenen

Baubestände (Gebäude und Schutzdächer) sowie die ober- und unterirdischen Leitungen dargestellt sind.

(Anm: LGBl.Nr. 96/2006, 55/2021)

3. (3)Dem Antrag auf Bauplatzbewilligung bei gleichzeitiger Änderung der Grenzen von Grundstücken (Teilung) sind

anzuschließen:

1. 1.- soweit vorhanden - ein nach dem Forstgesetz 1975 oder den Richtlinien der Bundeswasserbauverwaltung

erstellter Plan, der für den betreffenden Bereich die Gefahrenzonen darstellt;

2. 2.die Zustimmung des Grundeigentümers (der Miteigentümer), wenn der Antragsteller nicht

Alleineigentümer ist;

3. 3.ein Plan in dreifacher Ausfertigung oder im Fall einer elektronischen Einreichung ein digitaler Plan im

maximalen Planformat DIN A3, der den bundesgesetzlichen Bestimmungen über Pläne für eine

grundbücherliche Teilung entsprechen muss; in diesem Plan, soweit es die Übersichtlichkeit erfordert, in

einem gesonderten Plan, müssen auch die auf den Grundstücken allenfalls vorhandenen Baubestände

(Gebäude und Schutzdächer), die ober- und unterirdischen Leitungen sowie die Verbindung der

Grundstücke zum öffentlichen Straßennetz (§ 6 Abs. 2 und 3) - unter Angabe der Straßenbezeichnungen -

dargestellt sein.

(Anm: LGBl.Nr. 70/1998, 96/2006, 34/2013, 55/2021, 84/2025)

4. (4)Abs. 3 findet auch dann Anwendung, wenn sich eine Änderung der Grenzen von Grundstücken aus der

Grundabtretungspflicht gemäß § 16 Abs. 1 ergibt.

5. (5)Die Landesregierung kann im Interesse einer möglichst einfachen und zweckmäßigen Gestaltung der Anträge

durch Verordnung die Verwendung von Formularen vorschreiben. Ferner kann die Landesregierung durch

Verordnung die Zahl der Ausfertigungen des gemäß Abs. 3 Z 3 dem Antrag anzuschließenden Plans erhöhen oder

vermindern, wenn und insoweit dies mit Rücksicht auf die Anzahl der Parteien des Verfahrens oder die Behörden

bzw. Dienststellen, denen Ausfertigungen zu übermitteln sind, für eine möglichst rasche, zweckmäßige oder

kostensparende Durchführung des Verfahrens geboten ist. (Anm: LGBl.Nr. 55/2021)
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